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1. Teil  

Allgemeine Informationen   



Was wird gewählt? 
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Was wird gewählt?  

 

In allen 132 Gemeinden in Kärnten werden  
am 28. Februar 2021 

• der Gemeinderat  

• und die Bürgermeisterin  
oder der Bürgermeister  

gewählt.  

Diese Wahlen finden alle 6 Jahre statt.  
Die letzte Wahl war am 1. März 2015.  

  



Aufbau der Gemeinde  
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Wie ist die Gemeinde aufgebaut? 

Eine Gemeinde besteht aus 3 Organen: 

• Bürgermeisterin oder Bürgermeister 
• Gemeinderat 

• Gemeindevorstand 

Bei der Wahl am 28. Februar 2021 wählen  
die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger  
ihren Gemeinderat und ihre Bürgermeisterin  
oder ihren Bürgermeister.  

Der Gemeindevorstand setzt sich aus Mitgliedern  
des Gemeinderates zusammen.  

 

Nähere Informationen  
zum Gemeindevorstand 
siehe Seite 14. 



Aufbau der Gemeinde → Bürgermeisterin, Bürgermeister 
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Bürgermeisterin oder Bürgermeister  

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister  
ist das Oberhaupt einer Gemeinde. 

Sie oder er wird von den wahlberechtigten Bürgerinnen  
und Bürgern in der Gemeinde gewählt.  

Welche Aufgaben hat die Bürgermeisterin  
oder der Bürgermeister?  

• Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertritt  
die Gemeinde nach außen. 

• Sie oder er beaufsichtigt  
die Verwaltung der Gemeinde.  

• Sie oder er führt den Vorsitz im Gemeinderat  
und im Gemeindevorstand.  

• Sie oder er ist auch für den Ablauf  
der Sitzungen des Gemeinderates verantwortlich.  

• Sie oder er sorgt dafür, dass die Beschlüsse  
umgesetzt werden. 

• Sie oder er ist bei den Sitzungen des Gemeinderates 
stimmberechtigt. 

• Und vieles mehr.  



Aufbau der Gemeinde →  
Vize-Bürgermeisterin, Vize-Bürgermeister 

Seite 11 von 48 

Vize-Bürgermeisterin oder  
Vize-Bürgermeister 

In jeder Gemeinde gibt es 2 Vize-Bürgermeisterinnen oder 
Vize-Bürgermeister.  

Die Mitglieder im Gemeinderat gehören  
verschiedenen Parteien an.  
Die 2 stärksten Parteien wählen jeweils  
aus ihren Gemeinderats-Mitgliedern  
eine Vize-Bürgermeisterin oder einen Vize-Bürgermeister.  

Die Vize-Bürgermeisterinnen oder Vize-Bürgermeister  
müssen die österreichische Staatsbürgerschaft  
besitzen.  

Welche Aufgaben hat die Vize-Bürgermeisterin  
oder der Vize-Bürgermeister?  

• Die 1. Vize-Bürgermeisterin oder der 1. Vize-Bürgermeister 
ist Mitglied des Gemeindevorstandes.  

• Sie oder er vertritt die Bürgermeisterin  
oder den Bürgermeister.  
Sie oder er übernimmt die Aufgaben,  
wenn die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister  
mehr als 14 Tage verhindert ist. 

Nähere Informationen  
zum Gemeindevorstand  
siehe Seite 14. 



Aufbau der Gemeinde → Gemeinderat 
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Gemeinderat  

Der Gemeinderat ist die gewählte Volksvertretung.  
Er vertritt also alle Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde. 
Der Gemeinderat beschließt und überwacht.  

Der Gemeinderat wird von den wahlberechtigten Bürgerinnen 
und Bürgern der Gemeinde gewählt.  

Der Gemeinderat ist das oberste politische Organ in der Gemeinde. 

Wie viele Mitglieder hat der Gemeinderat?  

In jeder Gemeinde gibt es zwischen  
11 und 35 Gemeinderats-Mitglieder.  
Das ist davon abhängig, wie viele Einwohnerinnen und 
Einwohner eine Gemeinde hat. 

Eine Gemeinde mit vielen Einwohnerinnen und Einwohnern 
hat mehr Gemeinderats-Mitglieder als eine Gemeinde  
mit wenigen Einwohnerinnen und Einwohnern. 

Die 2 Städte Villach und Klagenfurt haben  
45 Gemeinderats-Mitglieder.  

Einwohnerinnen und Einwohner Gemeinderats-Mitglieder 
bis 1.000 11 
1.001 bis 2.000 15 
2.001 bis 3.000 19 
3.001 bis 6.000 23 
6.001 bis 10.000 27 
10.001 bis 20.000 31 
über 20.000 35 
Klagenfurt 45 
Villach 45  

Nähere Informationen  
dazu siehe Seite 13: 
Aufgaben. 



Aufbau der Gemeinde → Gemeindevorstand 
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Gemeindevorstand  
In allen Stadtgemeinden wie zum Beispiel Klagenfurt oder Villach  
nennt man den Gemeindevorstand Stadtrat oder Stadtsenat. 

Der Gemeinderat wählt die Mitglieder vom Gemeindevorstand.  
Wie viele Mitglieder das sind, steht in der Allgemeinen 
Gemeindeordnung (AGO).  
Normalerweise ist es davon abhängig, wie viele Mitglieder  
im jeweiligen Gemeinderat sind.  
Wie viele Mitglieder von einer Partei im Gemeindevorstand  
vertreten sind, errechnet man mit der D´Hondt´schen Formel. 

Der Gemeindevorstand besteht …  

• aus einigen Mitgliedern aus dem Gemeinderat,  

• aus den Vize-Bürgermeisterinnen  
und Vize-Bürgermeistern  

• und aus der Bürgermeisterin oder  
dem Bürgermeister.  

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister führt den Vorsitz.  

Welche Aufgaben hat der Gemeindevorstand? 

• Der Gemeindevorstand hat viele Aufgaben.  
Die genauen Aufgaben stehen in der Allgemeinen 
Gemeindeordnung (AGO).  

• Der Gemeindevorstand berät üblicherweise als Erster über  
die Angelegenheiten, für die der Gemeinderat zuständig ist.  
Erst dann kommt eine Angelegenheit in den Gemeinderat.  

• Er führt die Beschlüsse vom Gemeinderat aus.   

Nähere Informationen  
zur D´Hondt´schen Formel  
siehe Seite 46. 

Nähere Informationen  
zur Vize-Bürgermeisterin 
oder zum Vize-Bürgermeister 
siehe Seite 11. 



Aufbau der Gemeinde → Referate 
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Referate  

Ein Referat ist eine Abteilung einer Behörde  
mit bestimmten Aufgaben.  

Eine Gemeinde muss bestimmte Aufgaben erledigen.  

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist  
die gesetzliche Vertretung der Gemeinde.  

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist also zuständig 
für alle Angelegenheiten, die ganz und gar  
im Interesse der Gemeinde sind. 

Das können zum Beispiel …  
• die örtlichen Bau-Angelegenheiten,  
• die örtliche Veranstaltungs-Polizei  
• oder der Bereich für die Erhaltung  

der Gemeindestraßen  
sein.  

Diese Aufgaben kann aber normalerweise die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister nicht alleine erledigen.  
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2. Teil  

Informationen zur Wahl  
 

des Gemeinderates  
 

und  
 

der Bürgermeisterin oder  
des Bürgermeisters  
 

in der Gemeinde ______________  



Allgemeine Informationen → Wann und wo wird gewählt?  
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Allgemeine Informationen  
zu den Wahlen 

Wann wird gewählt?  
Die Wahl findet am 28. Februar 2021 statt. 

Tipp 1  

Sie wissen, dass Sie am Wahltag nicht da sind?  

• Sie können schon 9 Tage vor der Wahl wählen gehen.  
Das ist der sogenannte Vorwahl-Freitag am 19. Februar 2021.  
Mindestens 1 Wahllokal in Ihrer Gemeinde muss offen sein.  
Nehmen Sie Ihre amtliche Wahlinformation mit. 

• Oder Sie nutzen die neue Möglichkeit: 
Wenn Sie Ihre Wahlkarte beim Gemeindeamt  
selbst abholen, können Sie Ihre Stimme gleich vor Ort abgeben. 

Nähere Informationen zur amtlichen Wahlinformation und  
zur Wahlkarte siehe ab Seite 32. 

Wo wird gewählt?  
Sie wählen in einem bestimmten Wahllokal in Ihrem Wohnort.  
Die Adresse Ihres Wahllokals bekommen Sie  
mit der amtlichen Wahlinformation zugeschickt. 

Mit der Wahlkarte können Sie auch  
in einem anderen Wahllokal in Ihrer Gemeinde wählen.  

Siehe Seite 41, 4. Möglichkeit. 



Allgemeine Informationen → Wer darf wählen?  
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Wer darf wählen?   

Stichtag für die Wahl ist der 26. Dezember 2020. 

Sie sind wahlberechtigt, wenn Sie im Wählerverzeichnis 
stehen und am Stichtag diese 4 Voraussetzungen erfüllen: 

• Sie müssen am Tag der Wahl  
mindestens 16 Jahre alt sein.  

• Sie müssen die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen  
oder Bürgerin oder Bürger  
aus einem anderen EU-Land sein. 
 

Sie sind automatisch im Wählerverzeichnis 
eingetragen.  

• Sie müssen Ihren Hauptwohnsitz  
in der Gemeinde haben, wo Sie wählen.  

• Sie dürfen nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sein.  
 

Wenn Sie zum Beispiel wegen einer Straftat  
für mehr als 1 Jahr ins Gefängnis müssen,  
dürfen Sie nicht wählen. 
  

Nähere Informationen zum Wählerverzeichnis  
siehe Tipp 2 auf Seite 21. 

Liste mit den EU-Ländern 
siehe Seite 24. 



Allgemeine Informationen → Wer darf sich wählen 
lassen – Bürgermeisterin, Bürgermeister  
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Wer darf sich zur Bürgermeisterin oder 
zum Bürgermeister wählen lassen?  

Diese 4 Bedingungen müssen Sie erfüllen,  
wenn Sie sich zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister 
wählen lassen wollen:  

• Sie müssen am Tag der Wahl  
mindestens 18 Jahre alt sein.  

• Sie müssen die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen. 

• Sie müssen Ihren Hauptwohnsitz  
in der Gemeinde haben, wo die Wahl 
stattfindet.  

• Sie dürfen nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sein.  
 

Wenn Sie zum Beispiel wegen einer Straftat  
für mehr als 1 Jahr ins Gefängnis müssen, 
dürfen Sie sich nicht zur Wahl aufstellen lassen.  

Das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters kann 
nebenberuflich oder hauptberuflich ausgeübt werden.  
Das ist nicht von der Anzahl der Einwohnerinnen und 
Einwohner abhängig. 



Allgemeine Informationen →  
Wer darf sich wählen lassen – Gemeinderat  
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Wer darf sich in den Gemeinderat  
wählen lassen? 

Sie müssen diese 4 Bedingungen erfüllen, wenn Sie sich  
in den Gemeinderat wählen lassen wollen:  

• Sie müssen am Tag der Wahl  
mindestens 18 Jahre alt sein.  

• Sie müssen die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen  
oder Bürgerin oder Bürger aus  
einem anderen EU-Land sein. 

• Sie müssen Ihren Hauptwohnsitz  
in der Gemeinde haben, wo die Wahl 
stattfindet.  

• Sie dürfen nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sein.  
 

Wenn Sie zum Beispiel wegen einer Straftat  
für mehr als 1 Jahr ins Gefängnis müssen,  
dürfen Sie sich nicht zur Wahl aufstellen lassen.  

 

Liste mit  
den EU-Ländern  
siehe Seite 24. 



Gemeinde ________________________ → Allgemeines  
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Gemeinde ________________________ 

Allgemeines  

 
 

Die Gemeinde ________________________  
zählt zum politischen Bezirk _________________________.  

Die Gemeinde ________________________  
besteht aus ___ Ortschaften und zählt  
_________ Einwohnerinnen und Einwohner. 



Gemeinde ______________________→ Kandidatur für 
das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters  

Seite 26 von 48 

Wer kandidiert für das Amt  
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters?  

Kandidatur 1: ___________________  Partei: ____ 

Kurzbeschreibung: _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Kandidatur 2: ___________________  Partei: ____ 

Kurzbeschreibung: _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Kandidatur 3: ___________________  Partei: ____ 

Kurzbeschreibung: _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Kandidatur 4: ___________________  Partei: ____ 

Kurzbeschreibung: _____________________________________ 

_____________________________________________________  

Kandidatur 5: ___________________  Partei: ____ 

Kurzbeschreibung: _____________________________________ 

_____________________________________________________  



Gemeinde ______________________ 
→ Kandidatur für den Gemeinderat  
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Welche Parteien stellen sich  
für den Gemeinderat zur Wahl? 

In der Gemeinde __________________   
lassen sich ____ Parteien zur Wahl aufstellen:  

• _____________  

• _____________  

• _____________  

• _____________  

• _____________  

• _____________  

• _____________  

• _____________  

Wie viele Mitglieder bekommt der Gemeinderat? 

Die Gemeinde __________________  
hat mehr als _________ Einwohnerinnen und Einwohner.  

Deshalb besteht der Gemeinderat aus ____ Mitgliedern.  

 
Siehe Seite 12. 
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3. Teil  

Informationen  
 

zum Wahlablauf  



Wählen ist mein Recht  
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„Wählen ist mein Recht!“  

Das Wahlrecht ist ein ganz besonderes Recht  
auf Mitbestimmung. 

Die Österreicherinnen und Österreicher mussten sehr lange 
kämpfen, bis alle Menschen das gleiche allgemeine Wahlrecht 
bekommen haben. 

Erst seit 1907 gibt es das allgemeine Wahlrecht für Männer  
bei politischen Wahlen.  

Im Jahr 1918 haben auch die Frauen  
dieses allgemeine Wahlrecht bekommen.  
Im Jahr 1919 konnten dann die Frauen zum ersten Mal  
an einer politischen Wahl teilnehmen.  



Was bedeutet wählen gehen? 
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Was bedeutet wählen gehen?  

• Sie können mitbestimmen.  

• Die Politik entscheidet über vieles,  
was in Zukunft geschehen sollte.  
Wer mitgestalten will und zur Wahl geht, bestimmt mit  
und übernimmt damit Verantwortung.  

• Sie können dabei sein und mitmachen.  
Das bedeutet auch Teilhabe.  
Wenn Sie nicht mitentscheiden, entscheiden andere für Sie!  

• Wählen ist ein besonderes Recht der Mitbestimmung  
in unseren Gemeinden und unserem Land.  

  



Wie funktioniert das Wählen?  
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Wie funktioniert das Wählen?  
Die wichtigsten Informationen erhalten Sie  
mit der amtlichen Wahlinformation. 

Es gibt 2 Möglichkeiten, wie Sie wählen können:  

• Stimmabgabe direkt am Wahltag oder Vorwahl-Freitag 
mit der amtlichen Wahlinformation  
 

Infos dazu finden Sie ab der nächsten Seite.  

 

• Stimmabgabe mit der Wahlkarte  
 

Eine Wahlkarte ist ein Kuvert  
mit 2 Stimmzetteln drin.  
 

Infos dazu finden Sie ab der Seite 37. 

Muster-Abbildung 

4. neu  

Siehe Tipp 1  
auf Seite 19. 



Die amtliche Wahlinformation  

Seite 33 von 48 

Die amtliche Wahlinformation  
als Wegweiser zum Wählen  

Nehmen Sie die amtliche Wahlinformation mit,  
wenn Sie am Wahltag in Ihr Wahllokal wählen gehen.  

Sie können auch schon 9 Tage vor der Wahl  
wählen gehen. 
Nehmen Sie Ihre amtliche Wahlinformation mit. 

Bis spätestens am 15. Februar 2021 wird Ihnen  
die amtliche Wahlinformation mit der Post zugeschickt.  

Nähere Informationen  
zum Vorwahl-Tag  
siehe Tipp 1 auf Seite 19. 

Muster-Abbildungen 



Die amtliche Wahlinformation → Wahlablauf  
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Wahlablauf:  

• Nehmen Sie die amtliche Wahlinformation  
in das Wahllokal mit.  
Darin stehen Ihre wichtigsten Informationen.  
Sie bekommen die amtliche Wahlinformation  
mit der Post zugesandt.  

• Bei der Wahlleitung müssen Sie Ihren Namen  
und Ihre Adresse nennen.  
 

Sie brauchen auch unbedingt  
einen amtlichen Lichtbild-Ausweis.  
Das kann zum Beispiel der Pass, der Führerschein,  
der Personal-Ausweis oder der Behinderten-Pass sein.  

• Dann trägt man Sie in eine Liste ein.  
Damit stellt man fest, dass Sie an der Wahl teilnehmen.  



Wählen mit der Wahlkarte  
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Sie wählen mit der Wahlkarte  
Das Kuvert für die Wahlkarte ist auch das Kuvert  
für die Rücksendung.  

Es besteht aus …  

• 2 Stimmzetteln, 
• einem Kuvert für die Stimmzettel 
• und der Liste mit den Namen für die Vorzugs-Stimmen.  

Wenn Sie mit der Wahlkarte wählen, muss diese bis spätestens  
am 28. Februar 2021 um 17.00 Uhr bei der Wahlbehörde sein.  

Nähere Informationen  
zu den Vorzugs-Stimmen 
siehe Seite 36. 



Wählen mit der Wahlkarte → Wo beantragen? 
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Wie bekommen Sie eine Wahlkarte?  
Sie müssen eine Wahlkarte  
beim Gemeindeamt oder  
beim Wahlamt beantragen.  

Sie haben 3 Möglichkeiten:  

• Sie können persönlich bei Ihrem Gemeindeamt vorbeigehen.  
Das geht bis zum 26. Februar 2021 bis 12:00 Uhr.  

• Sie können den Antrag schriftlich machen.  
Der Brief, das E-Mail oder das Fax muss bis spätestens  
am 24. Februar 2021 bei Ihrem Gemeindeamt sein.  
Die Wahlkarte kommt mit der Post zu Ihnen nach Hause.  

• Sie können die Wahlkarte auch online  
bis zum 24. Februar 2021 beantragen.  
Die Adresse ist www.wahlkartenantrag.at. 

Sie können die Wahlkarte nicht telefonisch beantragen. 

Ihre Gemeinde versendet die Wahlkarte  
frühestens 3 Wochen vor den Wahlen. 

Nicht vergessen! 
Wenn Sie die Wahlkarte bekommen,  
müssen Sie einen Ausweis vorzeigen.  

http://www.wahlkartenantrag.at/


Wählen mit der Wahlkarte → 4 Möglichkeiten  
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Wie wählen Sie mit der Wahlkarte?  

 

Wenn Sie mit der Wahlkarte wählen,  
haben Sie 4 Möglichkeiten. 

4. neu  



Barrierefrei wählen  
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Barrierefrei wählen  

Wählen am Wahltag  
mit der amtlichen Wahlinformation 

• Sind Sie blind oder sehbehindert?  
Dann gibt es eine Schablone als Hilfsmittel.  
Mit dieser Schablone ist es möglich,  
dass Sie selbstständig wählen können.  

• Haben Sie eine Körperbehinderung oder Sinnesbehinderung?  
Dann lassen Sie sich von einer Person führen.  
Diese Person dürfen Sie selbst auswählen.  
Diese Person darf auch bei der Wahl helfen. 

Sonst darf nur 1 Person die Wahlzelle betreten.  

Wählen mit der Wahlkarte 
Ist Ihr Wahllokal nicht barrierefrei, dürfen Sie auch  
in einem anderen barrierefreien Wahllokal  
in Ihrer Gemeinde wählen.  
Sie brauchen dazu eine Wahlkarte.  

Tipp 4 

  Sie kommen nicht zum Wahllokal?  
 

Dann können Sie sich die Wahlkarte  
automatisch zuschicken lassen. 
Sie müssen dafür einen Antrag  
bei Ihrem Gemeindeamt stellen.  

Nähere Informationen 
zur Wahlkarte  
siehe ab Seite 37. 
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4. Teil  

Wie geht es  
 

nach der Wahl  
 

weiter? 



Auswertung der Wahl → Allgemeines 
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Wie wertet man die Wahl aus?  

Allgemeines  

Ist die Wahl vorbei, zählt man alle abgegebenen Stimmen.  

 

Für jede Wahl gibt es ein genau festgelegtes Verfahren.  

Diese Bestimmungen sind für jede Wahl  
in einem eigenen Gesetz geregelt.   
Dieses eigene Gesetz heißt Wahlordnung. 

Für die Wahl des Gemeinderates und die Wahl  
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters in Kärnten gibt es 
die Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeister-Wahlordnung.  

Wenn das Wahlergebnis ermittelt ist, muss es innerhalb  
von 24 Stunden bekannt gemacht werden. 

Das heißt, am 28. Februar oder am 1. März 2021 wird  
das Wahlergebnis mitgeteilt.  

Sie glauben, beim Wahlergebnis ist etwas unrichtig?  
Dann können Sie während 1 Woche bei der Gemeinde-Wahlbehörde 
Einspruch erheben, also bis zum 7. oder 8. März 2021. 




